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A Kurzbericht 

 

Prüfvermerk (Testat):   uneingeschränkt 

Prüfungszeitraum: 15.01.2024 bis 23.02.2024  

Rechtsgrundlagen: HGO, GemHVO, GoB 

Aufstellungsbeschluss: 25.10.2022, nicht fristgerecht gem. HGO 

Lagebeurteilung zum HHJ: Die Ergebnisse sind im Lagebericht der Stadt realis-

tisch dargestellt.  

HH-Plan                 
in €

Jahresergeb
nis in €

Tendenz

Ordentliches Ergebnis (Pos. 26 ER) -515.817,00 1.011.021,40 �

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 29 ER) -408.200,00 -309.025,95 �

Finanzlage (Veränderung des Bestandes 
an Zahlungsmitteln, Pos. 39 FR)

-1.122.860,00 851.648,34 �
 

 

Chancen und Risiken: Der Rechenschaftsbericht stellt die zukünftigen 

Chancen und Risiken der Kommune plausibel dar. 

 

Verschuldungskennzahlen: 

Nettoneuverschuldung in € 1.848.185,71

Pro-Kopf-Verschuldung in € 1.490,19  
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Kreditinanspruchnahmen: 

Haushaltssatzung 2021           
(ohne Vorjahresermächtigung)

Aufnahme 
2021

Abweichung

Kredite vom Kreditmarkt 
(genehmigungspflichtig)

5.970.697,00 € 2.734.225,00 € -3.236.472,00 €

Kredite des Hess. Investitionsfond 
(HIF)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kredite aus den 
Konjunkturprogrammen 
(genehmigungsfrei)

0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

 

 

Haushaltsüberschreitungen: noch zu beschließen  

Geschäftsprozessprüfung  Es wurden keine Geschäftsprozessprüfungen 
(Schwerpunktprüfung) durchgeführt. 
 
 
Prüfungsfeststellungen: Für das aktuelle Prüfjahr haben sich keine Feststel-

lungen ergeben. Die noch aus den Vorjahren im Be-

richt ausgewiesenen Prüfungsfeststellungen konn-

ten zwischenzeitlich ausgeräumt werden, so dass 

zum Bilanzstichtag keine Feststellungen vorlagen. 

 
 

 
Die Stadt wurde im Rahmen der Jahresabschlussprüfung hinsichtlich Ordnungs-
mäßigkeit, Vollständigkeit, Wirtschaftlichkeit, Plausibilität und Risikover-
meidung geprüft. Die Prüfung erfolgte stichprobenweise.  
 
Um einen umfassenden Überblick über die Vermögens-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Kommune zu erhalten, ist es zwingend notwendig den nach-
folgenden Detailbericht zu lesen. 
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B Detailbericht 

 

1. Prüfauftrag 

 

Der Magistrat der  

 

 Stadt Bad König 

 

hat mit dem Aufstellungsbeschluss vom 25.10.2022 das Revisionsamt des Odenwald-

kreises mit der Prüfung des Jahresabschlusses gemäß HGO beauftragt. 

 

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen sind in der HGO, GemHVO, HGB, GoB inklusive 

der ergänzenden Rechtsgrundlagen in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung geregelt. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

 

Grundsätzlich gilt für die nachstehenden Ausführungen, dass die dort angeführten 

Werte und Sachverhalte den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Eventuelle Ab-

weichungen sind in den Berichtspunkten zu den jeweiligen Jahresabschlusspositionen 

detailliert beschrieben. 

 

 

2.1 Lage der Kommune 

 

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung und zum Verlauf des Haushaltsjahres 

 

Die Lagebeurteilung durch den Verantwortlichen der Kommune ist durch das Revisi-

onsamt im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Diese gibt das Revisionsamt 

aufgrund der im Verlauf der Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-

berichts gewonnenen Erkenntnisse ab. Die nachfolgende Stellungnahme ist so abge-

fasst, dass sie den Berichtsadressaten als Grundlage ihrer eigenen Einschätzungen 

der Lagebeurteilung dienen kann. 

 

a) Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 

Der Rechenschaftsbericht der Kommune enthält nach Auffassung des Revisions-

amtes folgende Kernaussagen zum Verlauf des Haushaltsjahres und zur Lage der 

Kommune: 

Vorjahresergebnis HH-Ansatz Jahresergebnis Delta

Gesamtergebnis 849.216,78 € -924.017,00 € 701.995,45 € 1.626.012,45 €

Ordentliches Ergebnis 772.362,00 € -515.817,00 € 1.011.021,40 € 1.526.838,40 €

Außerordentliches Ergebnis 76.854,77 € -408.200,00 € -309.025,95 € 99.174,05 €

Eigenkapitalquote 19,65% 20,14% 0,49%  

 

Die Darstellung erfolgt in tabellarischer Übersicht. Details können dem Lagebericht 

zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Bad König entnommen werden. 
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Stellungnahme: 

Die Aussagen des Magistrats zur wirtschaftlichen Lage und zum Verlauf der Haus-

haltswirtschaft geben insgesamt eine im Wesentlichen zutreffende Beurteilung der 

Lage der Kommune wieder. Auch die Analyse der Haushaltsführung deckt sich mit 

den in diesem Bericht wiedergegebenen Ergebnissen des Revisionsamtes. 

 

 

b) Künftige Entwicklungen und entwicklungsbezogene Chancen und Risiken 

Die Darstellung der zukünftigen Entwicklung sowie deren Chancen und Risiken 

durch den Magistrat scheinen plausibel. Nach den Feststellungen des Revisions-

amtes wurden die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

der Kommune zutreffend dargestellt und gewichtet. 

 

 

2.1.2 Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 

 

Tatsachen, welche die Entwicklung der Kommune wesentlich beeinträchtigen können, 

hat das Revisionsamt bei der Jahresabschlussprüfung wie folgt festgestellt: 

 
Es ist weiterhin auf die angespannte Lage der Kurgesellschaft hinzuweisen. In den 

Jahren 2009 bis einschl. 2019 wurden der Kurgesellschaft Kapitalerhöhungen für die 

Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von 3.576.000,00 € gewährt. Im Haushaltsjahr 

2020 erhielt die Kurgesellschaft eine allgemeine Zuweisung für laufende Zwecke in 

Höhe von 160.000,00 €. Im geprüften Jahr wurde der Kurgesellschaft erneut eine Ka-

pitalerhöhung von 331.000,00 € gewährt. Des Weiteren erhielt die Gesellschaft eine 

allgemeine Zuweisung in Höhe von 160.000,00 € sowie Verlustausgleich über 

1.166.000,00 €. Verlustausgleiche der Jahre 2019 sowie 2020 waren durch die Stadt 

in unzutreffender Höhe geleistet worden. Nach Vorlage der Jahresabschlüsse wurde 

der Stadt der zu hoch ausgefallende Verlustausgleich von insgesamt 430.835,00 € 

erstattet. Die Gesamtbelastung für die Stadt lag somit für das geprüfte Haushaltsjahr 

bei insgesamt 1.226.165,00 €. Darüber hinaus bestehen weiterhin Bürgschaften zu 

Gunsten der Kurgesellschaft, die zum Bilanzstichtag noch mit 2.645.409,04 € valutiert 

sind.  
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Die Stadt ist zwei weitere Bürgschaften eingegangen, die bei der Beurteilung der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu berücksichtigen sind. Diese beiden 

Bürgschaften waren zum Bilanzstichtag noch mit 59.422,02 € valutiert. Hinweise, dass 

eine Inanspruchnahme der Stadt wahrscheinlich werden könnte, bestehen zum Jah-

resabschluss 2021 nicht. 

 
Weitere einschränkende Tatsachen wurden zum Jahresabschluss 2021 nicht festge-

stellt. 

 

 

2.2 Unregelmäßigkeiten 

 

2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung 

 

Es wurden keine Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung festgestellt. 

 

 

2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten in der Verwaltungsführung 

 

Es wurden keine Unregelmäßigkeiten in der Verwaltungsführung festgestellt. 
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3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts liegen in der Verantwortung des Magistrats. 

 

Die Aufgabe des Revisionsamtes ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflicht-

gemäßen Prüfung und der uns erteilten Erklärungen und Nachweise ein Urteil über 

den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben. 

 

Dazu wurde die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31.12.2021 bestehend aus 

Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang und Lagebericht für das 

Haushaltsjahr geprüft. 

 

Die Prüfung wird bei Bedarf um weitere Prüfungsbereiche, insbesondere technische 

Maßnahmenprüfungen sowie Geschäftsprozessprüfungen ergänzt. 

 

Im Rahmen des erteilten Prüfauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vor-

schriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der ge-

setzlichen sowie satzungsgemäßen Bestimmungen über den Abschluss und den La-

gebricht geprüft.  

 

Die Prüfungsplanung und -durchführung erfolgte hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit, Voll-

ständigkeit, Wirtschaftlichkeit, Plausibilität und Risikovermeidung unter Einbeziehung 

der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems der Kommune. 

 

Die Prüfung wurde in der Zeit vom 15.01.2024 bis 23.02.2024 durchgeführt. 
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Als Auskunftspersonen wurden folgende Personen genannt (siehe auch Vollständig-

keitserklärung in den Anlagen): 

- Herr Best 

- Herr Walther 

- Frau Reckert 

- Frau Bär 

- Frau Vogt 

- Frau Wamsser 

 
Die Auskunftsbereitschaft der Verwaltung war uneingeschränkt. Hier ist ausdrücklich 

darauf hinzuweisen, dass Fragen zur Prüfung sowie ergänzende Unterlagen unver-

züglich nachgereicht wurden. Nur aufgrund dieser Bereitschaft konnte eine Prüfung in 

der kurzen Zeit realisiert werden. 

 

 
Gemäß § 128 Abs. 1 HGO prüfte das Revisionsamt den Jahresabschluss mit allen 

Unterlagen daraufhin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmä-

ßig begründet und belegt sind, 

3. bei den Einnahmen und Ausgaben, den Erträgen, Einzahlungen, Aufwen-

dungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenver-

waltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

5. die Jahresabschlüsse nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Kommune darstellen, 

6. ob der Bericht nach § 112 Abs. 3 HGO (Rechenschaftsbericht) eine zutref-

fende Vorstellung von der Lage der Kommune vermittelt. 

 
Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung 

aufzustellen und muss klar und übersichtlich gegliedert sein. Er hat sämtliche Vermö-

gensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendun-

gen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. 
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Führen besondere Umstände dazu, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt, so sind im Anhang zusätzliche An-

gaben zu machen (siehe Ziffer 4.2.1). 

 

 

 

 

Technische Prüfung 

 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 wurde keine technische Maßnahmen-

prüfung hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Vergabepraxis und Abrechnung bei Bauleistun-

gen / Lieferungen / Leistungen durchgeführt. 

 

Eine Prüfung des Sachanlagevermögens sowie technische Maßnahmeprüfungen er-

folgen zur beschleunigten Prüfungsabwicklung derzeit im Rahmen der Kassenprüfun-

gen. Hier werden bei Bedarf jeweils eigenständige Berichte für die Verwaltung erstellt. 

  



Seite 14 von 42 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Bad König 
Revisionsamt des Odenwaldkreises  

4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 

Es wurde festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

 

 

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

 

 Buchführung und Software 

Die Stadt Bad König verwendet das Buchführungsprogramm newsystem kommu-

nal des Anbieters ekom21. Im Einsatz befindet sich zum Zeitpunkt der Prüfung die 

Programmversion newsystem 7 [2023H2P1 – Build: 22.6.203.33]. Ein Prüfzertifikat 

für das Land Hessen der TÜV Informationstechnik GmbH mit Datum vom 

17.12.2020 für die Version NAV 7 mit Gültigkeit lediglich bis 30.04.2023 liegt vor. 

Eine Folgezertifizierung wurde zwar bereits beauftragt, konnte jedoch noch nicht 

abgeschlossen werden. Die Stadt hat weiterhin in Eigenregie zu überwachen, 

dass sie das Folgezertifikat erhält, zumal sie nach den Vorgaben des § 33 

Abs. 5 Nr. 1 GemHVO sicherzustellen hat, dass ausschließlich fachlich ge-

prüfte Programme verwendet werden. 

 

 IKS 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine voll-

ständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Da-

ten der Rechnungslegung. 

 

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des Kommuna-

len Verwaltungskontenrahmens (KVKR) erstellte und für den Jahresabschluss an-

gewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs. 
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Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die 

Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersicht-

lich abgelegt. Die Zahlen aus der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr 

vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwi-

ckelt und von dem Magistrat aufgestellt. 

 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach den 

Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Vorschriften 

und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften 

Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbil-

dung in Buchführung und Jahresabschluss. 

 

 

4.1.2 Jahresabschluss 

 

Gemäß § 112 Abs.1 Satz 1 HGO sind die Kommunen verpflichtet, für den Schluss 

eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Magistrat soll 

den Jahresabschluss gemäß § 112 Abs. 9 HGO innerhalb von vier Monaten aufstellen. 

Der Beschluss über die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Sitzung am 

25.10.2022 und erfolgte somit nicht fristgerecht. 

 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung 

und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Soweit geprüft wurden alle für die 

Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften und landesrechtlichen Rege-

lungen beachtet. 

 

Die Vermögensrechnung und die Ergebnisrechnung sind den gesetzlichen Vorschrif-

ten entsprechend gegliedert. Dies trifft auch weitestgehend auf die Finanzrechnung 

zu. Die Werte der Aktiva und Passiva wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen 

sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. 

 

Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet. 
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Der Anhang enthält die gemäß § 50 GemHVO notwendigen Erläuterungen der Vermö-

gens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt ange-

wandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtanga-

ben. 

 

 

4.1.3 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

 

Durch die Prüfung war sicherzustellen, dass auch die haushaltsrechtlichen Vorschrif-

ten, die sich nicht explizit auf den Jahresabschluss beziehen, beachtet wurden. Hierzu 

zählen insbesondere Vorschriften zu den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, dem 

Haushaltssicherungskonzept, den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung, der Haus-

haltssatzung und dem Haushaltsplan. Darüber hinaus sind ortsrechtliche Bestimmun-

gen zu beachten. 

 

 

4.1.3.1  Haushaltssatzung, Haushaltsplan 

 

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung erfolgte am 11.03.2021, die Be-

kanntmachung am 30.07.2021 und die Auslegung in der Zeit vom 02.08.2021 bis 

10.08.2021. Die Stadt hat keine Nachtragssatzung gemäß § 98 HGO erlassen. 

 

Für das Haushaltsjahr 2021 hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Gesamt-

betrages der Kredite gemäß § 103 Abs. 2 HGO, den Höchstbetrag der Liquiditätskre-

dite gemäß § 105 Abs. 2 HGO sowie die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 

gemäß § 102 Abs. 4 HGO erteilt. 

 

Die Revision weist – wie in den Vorjahren – auf die Bestimmungen des 

§ 97 Abs. 4 HGO hin. Hiernach soll die beschlossene Haushaltssatzung mit ihren An-

lagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde 

vorgelegt werden. Dieser formellen Terminbestimmung ist die Stadt im Prüfjahr 2021 

erneut nicht nachgekommen. 
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4.1.3.2  Kreditermächtigung / Kreditaufnahmen 

 

Gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2021 vom 11.03.2021 wurde die Kreditermächtigung 

für die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-

dermaßnahmen auf 5.970.697,00 € festgesetzt.  

 

Aus dem Vorjahr standen Kreditermächtigungen für den allgemeinen Kapitalmarkt in 

Höhe von 9.526.484,00 € zur Verfügung. Die noch aus dem Jahr 2019 bestehende 

Kreditermächtigung in Höhe von 2.446.723,00 € stand nur noch bis zur Bekanntma-

chung der Haushaltssatzung 2021 am 30.07.2021 zur Verfügung. 

 

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Kreditermächtigungen (aus Vorjahren und dem lau-

fenden Haushaltsjahr) sowie die Kreditmöglichkeiten aus dem Kommunalinvestitions-

programm wie folgt in Anspruch genommen: 

Kredite vom Kreditmarkt (genehmigungspflichtig) 2.734.225,00 €
Kredite des Hess. Investitionsfond (HIF) 0,00 €
Kredite aus den Konjunkturprogrammen (genehmigungsfrei) 3.000,00 €  

 

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 wurde teilweise genutzt und von dem zur 

Verfügung stehenden Betrag anteilig 2.044.000,00 € aufgenommen. Der verbleibende 

Betrag von 402.723,00 € wurde bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung nicht 

mehr in Anspruch genommen und steht somit nicht mehr zur Verfügung. 

 

Von der Kreditermächtigung für den allgemeinen Kapitalmarkt aus dem Jahr 2020 wur-

den 690.225,00 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Ermächtigung von 

8.893.348,00 € steht der Stadt noch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

2022 zur Verfügung. 

 

Von der für das Haushaltsjahr 2021 genehmigten Kreditermächtigung wurde kein Ge-

brauch gemacht. Diese kann noch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

2023 genutzt werden.  

 

Alle getätigten Kreditaufnahmen wurden somit Ermächtigungen aus den Vorjahren zu-

geordnet. 
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Die im Haushaltsjahr 2021 unterlassene Kreditaufnahme im direkten Vergleich mit den 

in der Haushaltssatzung vorgesehen Werten steht nicht vollständig im Einklang mit 

dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.807.466,04 € der Finanzrech-

nung. Die Stadt hat außerdem die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsresten 

für Investitionen genutzt und Reste in Höhe von insgesamt 12.804.339,72 € in der 

Finanzrechnung gebildet. Somit besteht für das Haushaltsjahr 2021 ein Gesamtinves-

titionsbedarf von insgesamt 15.611.805,76 € (tatsächliche Auszahlungen für Investiti-

onen zuzüglich Übertragungen, die erst in Folgejahren zahlungswirksam werden). 

 
Zieht man an dieser Stelle eine Mehrjahresbetrachtung seit 2009 heran, dann hat die 

Stadt zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Unterdeckung von gut 13,25 Mio. €, die sich 

jedoch in dieser Höhe nur unter Berücksichtigung der Übertragungen ergibt. Ohne 

Übertragungen liegt die Unterdeckung nur bei ca. 450.000,00 €. Aufgrund der noch 

vorhandenen Kreditermächtigungen können die in das Folgejahr übertragenen Inves-

titionen weitestgehend mit Krediten finanziert werden, so dass dann eine Kongruenz 

zwischen den Laufzeiten des Sachanlagevermögens und dem Finanzierungszeitraum 

besteht. 

 

 

4.1.3.3  Verpflichtungsermächtigungen 

 

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden ge-

mäß § 3 der Haushaltssatzung 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von ins-

gesamt 4.100.000,00 € veranschlagt. Diese sollen für den Neubau des Kindergarten 

Zell (1.600.000,00 €) sowie die Sanierung des städtischen Freibades (2.500.000,00 €) 

verwendet werden. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde erteilt. 

 

 

4.1.3.4  Liquiditätskredite 

 

Nach § 4 der Haushaltssatzung war der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im 

Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen 

werden durften, auf 5.000.000,00 € festgesetzt. 
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Im Haushaltsjahr 2021 war es erforderlich, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben, 

Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen und somit diese Ermächtigung zu nutzen. 

Die Stadt benötigte für den Zeitraum vom ca. 2 Monaten Liquiditätsverstärkung. Hierfür 

konnte die Stadt jedoch von den günstigen Konditionen am Kapitalmarkt profitieren 

und hat Negativzinsen erhalten. 

 

In dem Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres sind keine Liquiditätskre-

dite enthalten. 

 

 

4.1.3.5  Übertragbarkeit 

 

Die Stadt hat von der Möglichkeit Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen nach den Vorschriften des § 21 GemHVO zu über-

tragen Gebrauch gemacht. Auf die entsprechenden Ausführungen im Bilanzanhang 

wird verwiesen. 

 

Die Übertragungen stehen im Einklang mit den geltenden rechtlichen Vorschriften und 

sind im Anhang detailliert dargestellt. 

 

 

4.1.3.6  Haushaltsüberschreitungen 

 

Soweit nicht anders geregelt, sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes 

gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Innerhalb des Produktbereiches 

01 Innere Verwaltung sind die Verfügungsmittel nicht gegenseitig deckungsfähig mit 

anderen Aufwendungen des gleichen Teilhaushaltes (§ 13 GemHVO). Die Mittel für 

Fraktionen dürfen gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO ebenfalls nicht für deckungsfähig er-

klärt werden. Zusätzlich sind die innerhalb eines Budgets veranschlagten Auszahlun-

gen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig (§ 

20 Abs. 3 GemHVO). 
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Von der allgemeinen Regelung des § 20 Abs. 1 GemHVO abweichend, wurden fol-

gende Deckungsvermerke gemäß § 19 GemHVO (Zweckbindung) und gemäß § 20 

GemHVO (Deckungsfähigkeit) im Haushaltsplan mit Bezug auf die Budgetierungs-

richtline der Stadt vorgesehen: 

 Die Personal und Versorgungsaufwendungen bilden ein eigenes Budget. 

 Im Finanzhaushalt können Mehrauszahlungen eines Budgets mit Mehreinzahlun-

gen des gleichen Budgets ausgeglichen werden. 

 Im Ergebnishaushalt können Mehraufwendungen eines Budgets mit Mehrerträgen 

des gleichen Budgets ausgeglichen werden. 

 Die Investitionen aller Produktbereiche bilden zusammen ein eigenes Budget. 

 Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können für Auszah-

lungen von Investitionen des gleichen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt 

werden, wenn sich aus dem Sachverhalt ergibt, dass die geplanten Instandhal-

tungsmaßnehme als Investition zu sehen ist.  

 

Die nachfolgend aufgelisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-

zahlungen gemäß § 100 HGO sind bei der Stadt Bad König zum Ende des Haushalts-

jahres 2021 entstanden. 

 

Auszahlungen der Finanzrechnung (ohne Investitionen): 

Position Bezeichnung
Ansatz (Soll) in 

€

Ergebnis (Ist) 

in €

davon abgedeckt 

durch 

Deckungsvermerke            

in €

Überschreitung 

verbleibend in €

01
Gemeindeorgane, Zentrale 

Verwaltung
1.710.509,00 1.909.190,55 38.822,05 -159.859,50 

 

 

Auszahlungen der Finanzrechnung für Investitionen: 

Budget Bezeichnung
Ansatz (Soll) in 

€

Ergebnis (Ist) 

in €

davon abgedeckt 

durch 

Deckungsvermerke            

in €

Überschreitung 

verbleibend in €

-- Investitionen 3.150.748,20 3.188.998,52 0,00 -38.250,32  

 

Die überplanmäßigen Auszahlungen sind noch zu beschließen. In der Ergebnis-

rechnung haben sich keine über- oder außerplanmäßige Aufwendungen erge-

ben. 
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4.1.3.7  Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr 

 

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die gesetzlich vorgesehenen Kassenprüfungen durch-

geführt. Die hierzu gefertigten Niederschriften liegen dem Bürgermeister vor. 

 

 

 

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

Der Jahresabschluss und der Anhang vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune. 

 

 

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

 

Es gelten die Bewertungs- und Inventarisierungsrichtlinien, die von der Stadtverordne-

tenversammlung am 03.02.2022 beschlossen wurden und mit Wirkung zum 

01.01.2018 rückwirkend in Kraft getreten sind. 

 

Der Anhang beinhaltet die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. 

Details sind dem Anhang zu entnehmen. 

 

 

4.2.3 Außergewöhnliche Sachverhalte 

 

Im Rahmen der Prüfung sind keine außergewöhnlichen Sachverhalte mit wesentlichen 

Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses festgestellt worden. 
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5 Vermögensrechnung 
 

Im Folgenden werden nur noch die Bilanzpositionen beschrieben, die im geprüften 

Jahresabschluss wesentliche Veränderungen erfahren haben oder zu beanstanden 

bzw. aufgrund ihrer Besonderheit zu erwähnen sind. Insoweit bezieht sich die verwen-

dete Nummerierung auf die Ziffern der Bilanzpositionen nach dem KVKR und sind 

nicht mehr fortlaufend. Im Übrigen wird auf die Angaben und Vergleiche im Bilanzan-

hang der Kommune verwiesen. Diesem sind alle wesentlichen Angaben und Werte zu 

entnehmen. Ebenso ist die Vermögensrechnung als Anlage diesem Bericht beigefügt. 

 

Aktiva 

 

1.2 Sachanlagen 

 

Die Veränderungen im Bereich der Sachanlagen Pkt. 1.2.1 bis 1.2.6 (= Kontengruppen 

05 – 09) sind in relevanten Stichproben im Rahmen der Kassenprüfung kontrolliert 

worden. Während der technischen Kassenprüfung festgestellte Abweichungen wurden 

bereinigt. 

 

 

1.3 Finanzanlagen 

 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 

 

Im Rahmen des geltenden Haushaltsplanes hat Stadt Bad König der Kurgesellschaft 

im geprüften Jahr eine Kapitalaufstockung in Höhe von 331.000,00 € gewährt. Auf-

grund der durchgeführten Kapitalaufstockung erhöhen sich die Anteile an dem verbun-

denen Unternehmen zunächst unterjährig entsprechend. Aufgrund der wirtschaftlichen 

Lage des verbundenen Unternehmens musste wie in verschiedenen Vorjahren eine 

Abschreibung auf die Anteilswerte in gleicher Höhe vorgenommen werden, da die 

durchgeführte Kapitalerhöhung nicht zur Durchführung investiver Maßnahmen diente 

und deshalb nicht zu einer Erhöhung des Unternehmenswertes führte. Die Kapitaler-

höhung dient lediglich zur Aufrechterhaltung der Liquidität des Unternehmens. 
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2 Umlaufvermögen 

 

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände hat gemäß 

den Inventarisierungs- und Bewertungsgrundsätzen der Stadt Bad König grundsätzlich 

in folgenden Arbeitsschritten zu erfolgen: 

1. Einzelwertberichtigung in Abhängigkeit vom Alter sowie der Werthaltigkeit der 

Forderung 

2. pauschalierte Einzelwertberichtigung (bei zweifelhaften Forderungen in drei Ein-

zelschritten in Abhängigkeit vom Alter) 

3. Pauschalwertberichtigungen aufgrund des zu erwartenden Ausfallrisikos in Höhe 

von 0,5 % 

 

Im geprüften Jahr wurden auf der Grundlage der Bewertungsrichtlinie der Stadt sowohl 

Einzel- als auch Pauschalwertberichtigungen durchgeführt. 

 

Die Entwicklung des gesamten Forderungsbestandes ergibt folgende Werte: 

Bezeichnung Stand zum 31.12.2021 v.H.
Forderungsbestand (nominal) 3.065.991,43 € 100,00
./. Einzelwertberichtigung 138.955,34 € 4,53
./. Pauschalierte Einzelwertberichtigung 0,00 € 0,00
./. Pauschalwertberichtigung 3.416,52 € 0,11
Saldo lt. Vermögensrechnung 2.923.619,57 € 95,36  

 

Das bisherige niedrige Niveau der Forderungsausfälle konnte für das geprüfte Jahr 

weitestgehend beibehalten werden, so dass hier weiterhin der Abschluss ein zutref-

fendes Bild der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt aus-

weist. Gegenüber dem Vorjahr ist hier lediglich ein Anstieg der Forderungsausfälle von 

0,87 % zu verzeichnen. Dieser hängt im Wesentlichen mit den Zahlungserleichterun-

gen für Unternehmen aus der Coronahilfe zusammen. Diese zählen zwar zunächst 

nicht faktisch als echte Forderungsausfälle, da zu einem späteren Zeitpunkt mit der 

Zahlung zu rechnen ist. Sie sind jedoch im Rahmen des strengen Niederstwertprinzips 

aus Vorsichtsgründen bei den Wertberichtigungen zu berücksichtigen. Insoweit hat die 

Stadt hier korrekt gehandelt. 
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Im Rahmen der durchgeführten Forderungsbewertung hat die Stadt die Möglichkeiten 

der Stundung nach den Vorschriften des § 30 Abs. 1 GemHVO nicht genutzt. 

 

Die Möglichkeit des § 30 Abs. 2 GemHVO, Niederschlagungen durchzuführen, hat die 

Stadt im geprüften Jahr genutzt. Insgesamt wurden Niederschlagungen in Höhe von 

7.186,78 € nachgewiesen. Darüber hinaus wurden weitere 3.004,44 € niedergeschla-

gen, die aufgrund der Buchungssystematik nicht direkt im Niederschlagungsmodul er-

folgen konnten. Die erforderlichen Zustimmungen / Beschlüsse wurden gemäß der be-

stehenden Dienstanweisung alle eingeholt und zur Prüfung vorgelegt. 

 

Die Stadt hat die Vorgaben des § 30 Abs. 3 GemHVO genutzt und Forderungen in 

Höhe von 995,00 € erlassen. Betroffen von dem Erlass sind ausschließlich Nebenfor-

derungen, die in direktem Zusammenhang mit dem eingeschränkten Geschäftsbetrieb 

von Unternehmen während der Corona-Pandemie stehen. Die erforderlichen Zustim-

mungen / Beschlüsse wurden gemäß der bestehenden Dienstanweisung eingeholt 

und zur Prüfung vorgelegt. 

 

Die Forderungen waren insgesamt gemäß den Zuordnungen ausgewiesen und unter-

lagen einer regelmäßigen Überwachung. 

 

 

2.4 Flüssige Mittel 

 

Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen: 

31.12.2021 01.01.2021
Kontenbezeichnung € €
Barkasse 2.146,67            3.250,49            
Girokonten 2.011.233,27     1.657.850,34     
Festgelder 604.908,85        104.908,85
Sparbücher und Kautionen 1.707,64            1.707,64            
Voba Nachlasspflege 9.763,74            10.483,14          
Wechselgeld Kindergarten 288,54 199,91
Summe 2.630.048,71     1.778.400,37      

 

Der Bestand an flüssigen Mitteln stimmt mit dem Bestand der Finanzrechnung zum 

Jahresabschlussstichtag überein. Liquiditätskredite waren zum Bilanzstichtag im Be-

stand der flüssigen Mittel nicht enthalten. 
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4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

 

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht bei der Erstellung der 

Schlussbilanz nicht. Die Stadt Bad König verfügt zum Bilanzstichtag noch über Eigen-

kapital. 
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Passiva 

 

1 Eigenkapital 

 

1.1 Netto-Position 

 

Eine Veränderung der Nettoposition hat sich im geprüften Jahr korrekterweise nicht 

ergeben. 

 

 

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital 

 

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

 

Da das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab-

schloss, konnten diese Werte im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 

ebenfalls der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt 

werden. 

 

Die Entwicklung stellt sich somit wie folgt dar: 

31.12.2021
Bezeichnung €
Bestand der Rücklage zum 31.12.2020 2.944.118,94     
Zuführung Überschuss ordentliches Ergebnis des Jahres 2021 1.011.021,40     
Bestand der Rücklage zum Jahresende 3.955.140,34      

 

 

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

 

Die Bildung einer Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

war nicht möglich, da die Stadt keine ausreichenden positiven Ergebnisse erzielt hat, 

um die bisher bestehenden saldierten Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen. 
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1.3 Ergebnisverwendung 

 
1.3.1 Ergebnisvortrag 

 
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 

 
Da alle Fehlbeträge der Vorjahre ausgeglichen werden konnten, waren hier keine 

Werte mehr auszuweisen. 

 

 
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 

 
Die Stadt Bad König hat im geprüften Jahr erneut einen Fehlbetrag im außerordentli-

chen Ergebnis erzielt. Ein Ausgleich der Fehlbeträge war bislang nicht möglich. Somit 

sind die bestehenden Fehlbeträge auf neue Rechnung vorzutragen und sollen gemäß 

§ 25 Abs. 4 GemHVO innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden. 

 
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

31.12.2021
Bezeichnung €
Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren (saldiert) 1.238.389,58 -          
Außerordentliches Ergebnis 2021 (Fehlbetrag) 309.025,95 -             

Gesamtergebnis 1.547.415,53 -           

 
Die Stadt hat weiterhin die Vorgaben zum Ausgleich des saldierten Fehlbetrages 

im außerordentlichen Ergebnis zu erfüllen. 

 

 
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

 
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

 
Die Stadt Bad König hat im geprüften Jahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 

1.011.021,40 € erzielt. Das positive Jahresergebnis wurde aufgrund der Vorschriften 

des § 24 GemHVO zur Fertigstellung des Jahresabschlusses der Rücklage aus Über-

schüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Fehlbeträge aus Vorjahren im or-

dentlichen Ergebnis waren nicht mehr abzudecken. Somit waren unter dieser Position 

keine Werte mehr auszuweisen, da die Ergebnisverwendungsbuchungen bereits 

durchgeführt wurden. 
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1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

 

Beim außerordentlichen Ergebnis hat sich für das geprüfte Jahr ein Fehlbetrag von 

309.025,95 € ergeben. Dieser Fehlbetrag wurde im Rahmen der Ergebnisverwendung 

bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der Position außerordentliche Fehlbeträge 

aus Vorjahren zugeführt, damit an dieser Stelle der bestehende Gesamtfehlbetrag des 

außerordentlichen Ergebnisses ausgewiesen wird. Der Gesamtfehlbetrag ist auf neue 

Rechnung vorzutragen und soll gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO innerhalb von fünf Jah-

ren ausgeglichen werden. Da bereits eine entsprechende Ergebnisverwendung erfolgt 

ist, waren hier keine weiteren Werte mehr auszuweisen. 

 

 

2 Sonderposten 

 

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und  

 Investitionsbeiträge 

 

Die Stadt hat zwischenzeitlich ein stabiles System entwickelt, mit dem sie sicherstellen 

kann, dass alle Zuwendungen für Investitionen ordnungsgemäß ausgewiesen werden. 

Auch der in den Hinweisen zur GemHVO vorgegebene buchhalterische Nachweis der 

Zusammengehörigkeit von Zuwendungen zu den geförderten/bezuschussten Sachan-

lagen wird von der Stadt entsprechend umgesetzt. 

 

Allerdings ist zu beachten, dass diese Zusammengehörigkeit nicht mehr direkt in der 

Buchhaltung abgebildet werden kann, wenn beispielsweise Wasser- und Kanalan-

schlüsse erstmalig in einer bereits seit längerer Zeit bestehenden Straße erstellt wer-

den. In diesen Fällen führt die Verknüpfung von Sachanlage und Zuwendung system-

bedingt zu einem nicht korrekten Auflösungszeitraum der Zuwendung. Hier muss die 

Stadt auf den buchhalterischen Zusammengehörigkeitsnachweis verzichten, da die 

korrekte Auflösungszeit der Zuwendung Priorität hat. Es sollte bei einem solchen 

Sachverhalt ersatzweise über die Buchungs-/Beleg- oder Anlagebezeichnung der Hin-

weis auf die bezuschusste Hauptanlage erfolgen.  
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2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich 

 
Die Entwicklung des Sonderpostens stellt sich wie folgt dar: 

Gebühren-
haushalt 
Wasser

Gebühren-
haushalt
Nieder-

schlags-
wasser

Gebühren-
haushalt
Schmutz-

wasser

Bezeichnung € € €

Stand am 01.01.2021 356.714,50      183.177,17      708.178,12

Inanspruchnahme Überdeckungen aus Vorjahren 83.977,93 -       -117.371,66 -307.811,00 

Zuführung von Überdeckung des laufenden Jahres 122.807,51 96.381,20 60.152,54        

Ergebnis zum 31.12.2021 395.544,08      162.186,71      460.519,66       

 
Im geprüften Jahr sind Überdeckungen in den Bereichen der Abwasserbeseitigung 

sowie der Wasserversorgung entstanden. Diese wurden nun nach den Ermittlungen 

aus den Nachberechnungen auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser so-

wie Wasserversorgung aufgeteilt und entsprechend ausgewiesen. 

 
Die Stadt hat mit einem externen Unternehmen die Inanspruchnahme der jewei-

ligen Überdeckungen in nicht unerheblicher Höhe geplant, so dass die Überde-

ckungen ordnungsgemäß in künftigen Gebührenkalkulationen berücksichtigt 

werden. 

 

 

4 Verbindlichkeiten 

 
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und  

 Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

 
Die Bilanzposition der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zeigt für 2021 fol-

gende Entwicklung: 

Stand 31.12.2021

Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.188.974,11 €
     Zugang Darlehnsaufnahme vom Kreditmarkt 2.734.225,00 €
     Zugang Darlehnsaufnahme aus dem Sonderinvestitionsprogramm 3.000,00 €
     Tilgung 2021 -849.316,12 €

Summe Bilanzposition 14.076.882,99 €  
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4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 

 

Die Bilanzposition der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zeigt für 2021 fol-

gende Entwicklung: 

Stand 31.12.2021

Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 657.610,74 €
     Tilgung 2021 -39.723,17 €

Summe Bilanzposition 617.887,57 €  

 

 

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 

 

Der größte Anteil der unter dieser Position der Verbindlichkeiten ausgewiesenen Werte 

stellt die Rückzahlungsverpflichtung aus dem Entschuldungsprogramm Hessenkasse 

dar. Für das Jahr 2021 konnte die Stadt die jährliche Rückzahlungsverpflichtung von 

238.600,00 € noch anteilig mit dem Anspruch der Zuwendung aus dem Ausgleichs-

stock aufrechnen. Lediglich ein Tilgungsanteil von 69.550,00 € musste die Stadt 

selbsttätig aufbringen. Da jedoch die Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock vollstän-

dig aufgebraucht und mit der Rückzahlungsverpflichtung verrechnet wurden, sind für 

die Folgejahre die Tilgungsleistungen für die Entschuldungshilfe durch die Stadt in vol-

ler Höhe zu erwirtschaften. 
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6 Ergebnisrechnung 

 

Die Ergebnisrechnung der Stadt Bad König zeigt folgende Entwicklung (Beträge set-

zen sich aus mehreren Werten zusammen, die in der Tabelle kaufmännisch gerundet 

ausgewiesen werden): 

2017 2018 2019 2020 2021
Verwaltungsergebnis 1.751.222 € 2.189.747 € 767.652 € 1.010.956 € 1.220.379 €

Finanzergebnis -266.953 € -270.993 € -282.970 € -238.594 € -209.358 €

Ordentliches Ergebnis 1.484.269 € 1.918.754 € 484.682 € 772.362 € 1.011.021 €

Außerordentliches Ergebnis -181.523 € -139.213 € -387.343 € 76.855 € -309.026 €

Jahresergebnis 1.302.746 € 1.779.541 € 97.340 € 849.217 € 701.995 €

Bezeichnung
Jahr
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2.500.000 €

2017 2018 2019 2020 2021
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Finanzergebnis
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Nachstehend werden nur die Positionen der Ergebnisrechnung erläutert, die im ge-

prüften Jahresabschluss wesentliche Veränderungen erfahren haben oder zu bean-

standen bzw. aufgrund ihrer Besonderheit zu erwähnen sind. Insoweit bezieht sich die 

verwendete Nummerierung auf die Ziffern der Ergebnispositionen nach dem KVKR 

und sind ggf. nicht mehr fortlaufend. 

 

Im Übrigen wird auf die Angaben und Vergleiche im Bilanzanhang verwiesen. Diesem 

sind alle wesentlichen Angaben und Werte zu entnehmen. Ebenso ist die Ergebnis-

rechnung als Anlage diesem Bericht beigefügt. 
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Ordentliche Erträge 

 

Anlässlich der letzten Prüfungen wurde angemerkt, dass eine Überarbeitung der Zu-

ordnungen der Buchungen nach den Vorgaben des KVKR erforderlich wird, um den 

gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Die entsprechenden Kontrollen sind für alle 

Positionen der Ergebnisrechnung durchzuführen. Diese Überarbeitung ist jedoch noch 

nicht vollständig erfolgt, da die Arbeiten nur sukzessive durchgeführt werden können. 

Die Stadt ist somit weiterhin in der Pflicht, notwendige Korrekturen eigenständig zu 

ermitteln und umzusetzen. Die entsprechenden Arbeiten sind zeitnah durchzufüh-

ren, um eine baldmögliche Übereinstimmung mit den Vorgaben des KVKR si-

cherzustellen. 

 

 

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 

 

Die Stadt weist unter dieser Position Leistungen des eigenen Personals nach, die für 

Investitionen zu aktivieren waren. Dies betrifft aktuell überwiegend Arbeiten an den 

Wasser- und Kanaleinrichtungen. Die Stadt ist jedoch dabei, sukzessive eine flächen-

deckende Kontrolle einzuführen, um in künftigen Jahren alle hier zu erfassenden Tä-

tigkeiten vollständig abbilden zu können. 

 

 

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge  

 aus gesetzlichen Umlagen 

 

Für das geprüfte Jahr weist die Stadt hier die Erträge aus den Gemeindeanteilen an 

der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer aus. Hier konnte die 

Stadt für 2021 wieder höhere Ertragswerte erzielen, als dies im Vorjahr der Fall war. 

Die Erträge aus den kommunalen Steueranteilen an der Einkommen- und Umsatz-

steuer lagen um 12,8 % höher als im Vorjahr. Inwieweit sich der Trend für die Folge-

jahre fortsetzt, ist von der konjunkturellen Entwicklung der Wirtschaftslage abhängig. 

Dies gilt auch für die Erträge aus der Gewerbesteuer, die für 2021 um 28,8 % höher 

ausgefallen waren, als für das Haushaltsjahr 2020. 
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Ordentliche Aufwendungen 

 

 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

Für das Jahr 2021 wurde der geplante Haushaltsansatz nicht vollständig benötigt. Das 

Jahresergebnis lag um ca. 6,5 % niedriger als der vorgesehene Ansatz. Dies ist u. a. 

auch darauf zurückzuführen, dass Sonderposten aus dem Gebührenausgleich in nicht 

unerheblicher Höhe in Anspruch genommen wurden, die zu einer Ergebnisverbesse-

rung geführt haben. Durch diese Ergebnisverbesserung war es möglich, in den Berei-

chen der Material- und Instandhaltungsaufwendungen Mehraufwendungen zu leisten 

und dadurch mit der Aufholung nicht durchgeführter Erhaltungsmaßnahmen beim 

kommunalen Infrastrukturvermögen zu beginnen. 

 

 

14 Abschreibungen 

 

Für das Haushaltsjahr 2021 war festzustellen, dass hier erstmals der Haushaltsansatz 

für die Abschreibungen insgesamt nicht überschritten wurde. Die Stadt hat im geprüf-

ten Jahr zunächst weiterhin keine Ansätze für die Abschreibungen auf Forderungen 

sowie die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgesehen. Allerdings wurden für 

die Abschreibungen des Sachanlagevermögens deutlich niedrigere Abschreibungen 

ausgewiesen, als dies in der Planung vorgesehen war. Dies ist im Wesentlichen darauf 

zurückzuführen, dass hier geplante Investitionen nicht wie vorgesehen durchgeführt 

und abgeschlossen wurde. Der Investitionsstau zeigt sich nicht nur für diesen Bereich 

in den Jahresabschlüssen, sondern auch mittels der gebildeten Übertragung von An-

sätzen für Investitionen in die Folgejahre. 
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Finanzerträge und Finanzaufwendungen 

 

21 Finanzerträge 

 

Die Stadt konnte für das Jahr 2021 bedeutend mehr Zinserträge nachweisen, als dies 

in der Haushaltsplanung zunächst vorgesehen war. Dies resultierte im Wesentlichen 

aus der Verzinsung von Steuernachforderungen, die sich durch die zunächst gewähr-

ten Zahlungserleichterungen für Unternehmen im Rahmen der Coronahilfen ergeben 

haben. 

 

 

 

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 

 

26 Außerordentliche Aufwendungen 

 

Die Stadt weist hier die Verluste aus dem Abgang von Sach- und Finanzanlagever-

mögen sowie periodenfremde Aufwendungen nach. 

 

Zum größten Teil resultiert der Verlust aus der Kapitalzuweisung von 331.000,00 € an 

die Kurgesellschaft, die nicht zu einer Erhöhung des Bilanzwertes für verbundene Un-

ternehmen führte, sondern direkt wieder abzuwerten war. 

 

Ein Ausgleich der außerordentlichen Aufwendungen war im geprüften Jahr nicht mög-

lich. Hier muss die Stadt darauf achten, dass die Fehlbeträge im außerordentlichen 

Ergebnis stets als überdurchschnittlich hoch zu bewerten sind und somit ein Ausgleich 

der Fehlbeträge wie er in den rechtlichen Vorschriften vorgesehen ist, dauerhaft nicht 

oder nur erschwert möglich sein wird. 
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7 Finanzrechnung 

 

Die Finanzrechnung der Stadt Bad König zeigt folgende Entwicklung (Beträge setzen 

sich aus mehreren Werten zusammen, die in der Tabelle kaufmännisch gerundet aus-

gewiesen werden): 

2017 2018 2019 2020 2021
Verwaltungstätigkeit 2.104.709 € 2.154.449 € 1.569.211 € 2.012.324 € 2.012.907 €
Investitionstätigkeit -962.363 € -2.307.736 € -2.967.515 € -1.268.611 € -3.188.999 €
Finanzierungstätigkeit -7.317 € 1.616.459 € 2.277.426 € -778.578 € 1.636.155 €
Haushaltsunwirksame Zahlungen 2.383.155 € -2.506.296 € 16.519 € -40.077 € 10.052 €
Bestand am Ende des Hj. 2.000.827 € 957.703 € 1.853.343 € 1.778.400 € 2.630.049 €

Jahr
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Das in der direkten Finanzrechnung nachgewiesene Ergebnis aus laufender Verwal-

tungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit und aus haushalts-

unwirksamen Zahlungsvorgängen wurde ordnungsgemäß nachgewiesen und ent-

spricht den zahlungswirksamen Vorgängen des Haushaltsjahres 2021. 

 
Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres entspricht dem Finanzmittel-

bestand am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres. 
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Der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres entspricht der Position "Flüs-

sige Mittel" der Vermögensrechnung. 

 

Die Finanzrechnung steht im Einklang mit der Vermögens- und Ergebnisrechnung. 
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8 Prüfungsfeststellungen aus Vorjahren 

 

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse der Vorjahre wurden Prüfungsfeststel-

lungen getroffen, deren Bearbeitung bzw. Umsetzung überprüft wurde. 

 

Die nachstehende Übersicht informiert über den Sachstand der jeweils getroffenen 

Feststellungen: 

 

Lfd. Nr. Prüfungsfeststellung Sachstand 

2009 ff Im Bereich der Forderungen und 

Verbindlichkeiten gegenüber ver-

bundenen Unternehmen wird da-

rauf hingewiesen, dass für die 

Nachweisung der Übereinstimmung 

der beiden Buchhaltungssysteme 

eine Saldenabstimmung zu erfolgen 

hat. 

Für das Jahr 2021 wurden Saldenabstim-

mungen durch die Stadt sowie der Kurge-

sellschaft durchgeführt. 

Die Feststellung ist somit erledigt. 

Für die Folgejahre ist frühzeitig daran zu 

denken, dass ebenfalls Saldenabstim-

mungen erforderlich sind. 
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9 Zusammenfassung Prüfungsfeststellungen 

 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Bad König führte zu keinen weite-

ren wesentlichen Prüfungsfeststellungen. Notwendige Korrekturen wurden im Prü-

fungsverlauf durchgeführt. 

 

Für das Jahr 2021 wurden daraufhin lediglich Prüfungsempfehlungen ausgesprochen, 

über die seitens der Stadt zu entscheiden ist. 

 

Feststellungen aus den Vorjahren, die bislang noch nicht abschließend erledigt werden 

konnten, sind der vorstehenden Berichtsziffer zu entnehmen. Hier konnten zwischen-

zeitlich alle Feststellungen aus den Vorjahren ausgeräumt oder aufgrund der erfolgten 

Zusagen der Stadt erledigt werden. 
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10 Erledigungsstand zu Vergleichenden Prüfungen 

 

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse hat das Revisionsamt nach den Vor-

schriften des § 131 Abs. 1 Ziffer 4 HGO im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben zu 

prüfen, ob zweckmäßig und wirtschaftlich verfahren wird; dabei hat es die Umsetzung 

der Feststellungen der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften nach § 6 

Abs. 1 Satz 3 sowie der allgemeinen Feststellungen nach § 6 Abs. 3 Satz 1 des Ge-

setzes zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen 

vom 22. Dezember 1993 (GVBl. I S. 708), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 

2020 (GVBl. S. 318), zu berücksichtigen. 

 

Die letzte abgeschlossene Vergleichende Prüfung bei der Stadt Bad König fand im 

Haushaltsjahr 2017 statt und wurde anlässlich der Jahresabschlussprüfung 2018 dar-

gestellt. Weitere Prüfberichte aus abgeschlossenen überörtlichen Prüfungen liegen 

nicht vor. Für die aktuell stattfindende Vergleichende Prüfung lag zum Prüfungsende 

der Jahresabschlussprüfung 2021 noch kein abschließender Prüfbericht vor. 
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11 Prüfungsvermerk des Revisionsamtes 

 

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat das Revisionsamt dem als Anlage zu diesem Be-

richt beigefügten Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Stadt Bad Kö-

nig zum 31.12.2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-

teilt: 

 
"Bestätigungsvermerk" des Revisionsamtes: 

 
Das Revisionsamt hat den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- 

und Finanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Rechenschaftsbericht der Stadt Bad König für das Haushaltsjahr 2021 geprüft. Die 

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 

nach den gemeindewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Ma-

gistrats. Die Aufgabe des Revisionsamtes ist es, auf der Grundlage der durchgeführten 

Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

 
Das Revisionsamt hat die Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO vorgenommen. 

Die Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 

die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht ver-

mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 

rechtliche Umfeld der Stadt Bad König sowie die Erwartungen möglicher Fehler be-

rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-

bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-

rung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von 

Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-

rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Magistrats sowie die Wür-

digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsbe-

richts. Das Revisionsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für seine Beurteilung bildet. 
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Die Prüfung hat zu keinen Testat einschränkenden Einwendungen geführt. 

 

"Nach der Beurteilung des Revisionsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 

ergänzenden Bestimmungen der kommunalen Satzungen und vermittelt unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bad Kö-

nig. Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 

im Wesentlichen ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Wesentlichen dar." 

Erbach, den 23. Februar 2024 
 Revisionsamt des 
Die Prüfer: Odenwaldkreises 
Frau Kräuter 
Herr Scholl 
 

 

 

 

 H e l m s t ä d t e r 

 - Leiter des Revisionsamtes - 
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12 Anlagen zum Prüfungsbericht 

 

 Vollständigkeitserklärung 

 Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung 

 

 

 

 



Stadt Bad König
- Der Magistrat - Bad König

Die Vielseitige im Odenwald

www.badkoeniq.de

Der Magistrat der Stadt Bad König « Schlossplatz 3 > 64732 Bad König

Kreisausschuss des Odenwaldkreises 
Revisionsamt
Michelstadter Str. 12 
64711 Erbach

Zentral-
Fax: (06063) 50 09 54

Telefon: (06063) 50 09 -0

E-Mail: walther@stadtbadkoenig.de

Abteilung:
Steuer- 
Nr.: 00722600890

Leiter Finanzabteilung

Aktenzeichen:
11/1

Bearbeiter/in:
Herr Walther

Zimmer-Nummer: Durchwahl:
OG 4 - 24

Datum:
3.Januar 2024

Vollständigkeitserklärung

Prüfung der Schlussbilanz zum 31.12.2021

Allgemeines

Für die Aufstellung der Schlussbilanz (SB) der Stadt Bad König und die Richtigkeit der gegenüber 
dem Revisionsamt erteilten Angaben, sind im Rahmen der Vorschriften die gesetzlichen Vertreter 
der Stadt Bad König verantwortlich.

Die Verantwortlichen geben in Kenntnis dieser Verpflichtung die nachstehenden Erklärungen nach 
besten Wissen und Gewissen ab.

A. Aufklärung und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, die im Rahmen der Prüfung gemäß § 128 HGO vom 
Revisionsamt des Odenwaldkreises (RevA) verlangt werden bzw. die für die Beurteilung der SB, 
des Anhangs und des Rechenschaftsberichts erforderlich sind, wurden vollständig gegeben. Zur 
Auskunft im Zusammenhang der SB-Prüfung sind die nachstehenden Personen benannt worden:

Name Vorname Dienstbezeichnung
Best Markus Hauptabteilungsleiter
Walther Carsten Finanzabteilungsleiter
Reckert Lena Sachbearbeiterin Finanzabteilung
Bär Stefanie Sachbearbeiterin Finanzabteilung
Vogt Meike Kassenverwalterin
Wamsser Jutta Stellv. Kassenverwalterin

Munteres
Mümlingtal

Gläubiger-ID
Volksbank Odenwald
Sparkasse Odenwaldkreis
Postbank Frankfurt

DE65ZZZ00000050306
IBAN DE88 5086 3513 0002 2112 89
IBAN DE04 5085 1952 0060 0601 18
IBAN DESO 5001 0060 0013 0886 00

BIC GENODE51MIC
BIC HELADEF1ERB
BIC PBNKDEFFXXX

Odenwald-Therme

http://www.badkoeniq.de
mailto:walther@stadtbadkoenig.de


Diese v. g. Personen sind angewiesen worden, die gewünschten Auskünfte und 
Nachweise im Rahmen der SB-Prüfung richtig und vollständig dem RevA des 
Odenwaldkreises zu geben.

B. Bücher und Schriften

1. Die Bücher und Schriften einschließlich der zum Verständnis der Buchführung erforderlichen 
Organisationsunterlagen sind dem RevA des Odenwaldkreises vollständig zur Verfügung 
gestellt worden.

2. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für die SB relevant und 
buchungspflichtig geworden sind.

3. Durch ausreichende organisatorische Vorkehrungen und Kontrollen ist gewährleistet, dass die 
Aufzeichnungen im Finanz- und Rechnungswesen nur nach ordnungsmäßig dokumentierten 
Organisationsunterlagen, Programmen und Bedienungseingriffen durchgeführt werden.

4. Nicht ausgedruckte aufbewahrungspflichtige Daten sind innerhalb der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen jederzeit verfügbar und können innerhalb angemessener Frist in 
geordneter Weise lesbar hergestellt werden.

C. SB, Anhang und Rechenschaftsbericht

1. In der zur Prüfung vorgelegten SB zum 31.12.2021 sind nach meiner Überzeugung das 
Anlagevermögen und das Umlaufvermögen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die 
Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen.

2. Die nachstehend angeführten Sachverhalte und die daraus resultierenden finanziellen 
Verpflichtungen sind in der um den Anhang erweiterten EB vollständig berücksichtigt. Fehlen 
derartige Angaben oder Vermerke, liegen diese Sachverhalte am Abschlussstichtag nicht vor.

a) Eventualverpflichtungen aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen gesetzlichen und 
vertraglichen Haftungsverhältnissen,

b) Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände und 
Rückgabeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände,

c) Verträge oder sonstige Sachverhalte, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer oder aus 
anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder 
werden können,

d) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und 
die Vermögens-, Schuldenlage der Stadt Bad König wesentlich beeinflussen könnten,

e) Besondere Umstände, die der Vermittlung eines - den tatsächlichen Verhältnissen - 
getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und der Ertragslage der Stadt Bad König 
entgegenstehen könnten.

3. Der Anhang enthält alle in § 50 GemHVO geforderten Angaben.

4. Der Rechenschaftsbericht enthält alle in § 51 GemHVO geforderten Angaben.

Muhn 
Bürgermeister

undlichen Grüßen
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�� �§ḧj©lnonmlpqrstul�hvnxl¡ps�hyzn{h�ªh{«{h |�~������� ���������� ���������� |���������

���}���

�� ��}¬	������������}����}�~}���}���}��� |������~��� ���������� |���������� |��~�~�������

30 ��6VA<aC96N9A6=:;9A:9:6B9=C;D:EC9�=9?D:E9: +-/3.-241/3 +-/4.2�F1�� +--/.�3,1,- +3�.,�-1,-

,� ,3�GH'!")�J"���)!"�)")�&"�'!()*'�"I�"$()*") -/3.-241/3 -/4.2�F1�� --/.�3,1,- 3�.,�-1,-

�� ��}��������}���}��
�����} ���� ���� ���� ����

®���
���������������

�� ��}¬	����������}�	��}��
�����} |������~��� ���������� |���������� |��~�~�������

®���
���������������

,,  ̄#$��#$!%�#$° �1�� �1�� �1�� �1��

,4 UD±±96N9A6²M?A9C89?<9;APE9 �1�� �1�� �1�� �1��

�� ³onxlqn xlplh́ unl�µlur¡lqnwxl ���� ���� ���� ����

�~ �����}���}¶����
�	�����}

 ́unl�µlur¡lqnwxl

���� ���� ���� ����

·��/���4--

�

c! J!�̧ J�GH")�*

�"��¹ *�'!� !

c"�!"����H)�3
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